
Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

öffentlich Amt 51 S0116/11 12.05.2011 
zum/zur 
 
A0052/11 FDP Fraktion 
 
Bezeichnung 
 
Kosten für Kinderbetreuung 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 24.05.2011 
Ausschuss für Familie und Gleichstellung 31.05.2011 
Finanz- und Grundstücksausschuss 08.06.2011 
Jugendhilfeausschuss 30.06.2011 
Verwaltungsausschuss 01.07.2011 
Stadtrat 25.08.2011 
 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, sich frühzeitig dafür einzusetzen, dass aus der geplanten 
Änderung der Kinderbetreuung im Land Sachsen-Anhalt keine zusätzlichen Kosten für die 
Landeshauptstadt Magdeburg erwachsen und keine Benachteiligung der berufstätigen 
Bevölkerung eintritt. 
 
Gültige Aussagen zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG), insbesondere hier zum 
Umfang, hier  § 3 Verantwortlichkeit der Kinderbetreuung bei den Gemeinden und Städten, 
liegen der Verwaltung des Jugendamtes der LH MD nicht vor. 
 
Kostenregelungen aus Gesetzesänderungen unterliegen gem. dem Konnexitätsprinzip 
zunächst dem Gesetzgeber und werden in der Regel mit den Ausführenden, seiner 
Interessenvertretung hier Städte- und Gemeindebund LSA behandelt. 
 
Nach § 17 Öffnungs- und Betreuungszeiten KiFöG LSA gilt: "Ein ganztägiger Platz umfasst bei 
Tageseinrichtungen gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr.1, 2 und 4 ein regelmäßiges 
Betreuungsangebot für das Kind von mindestens zehn Stunden je Betreuungsart (Kinderkrippe 
und Kindergarten) oder mindestens 50 Wochenstunden ..."  
 
 
Brüning  
 
 
 
 
 
 


